
HAUSORDNUNG 
GEMEINDESCHULE   SAMEDAN 

 
Gestützt auf Art. 3 der Disziplinarordnung der Gemeinde Samedan 

 
 
Gültigkeit  Die Hausordnung gilt für alle BenützerInnen der Schulräume 
   und des Schulhausareals der Gemeindeschule Samedan 
 
Sorgfaltspflicht Die BenützerInnen und BesucherInnen der Schulräumlichkeiten 
    sind dazu angehalten, den Schulräumen, dem vorhandenen 
   Mobiliar, den Geräten und dem Schulmaterial Sorge zu tragen.  
   Für eventuelle, absichtlich zugefügte Schäden haften die  
   VerursacherInnen selber. 
 
Ordnung  Im Schulhaus und auf dem Pausenplatz ist tadellose Ordnung 
   zu halten. Die LehrerInnen sind dafür besorgt, dass die 
   SchülerInnen bei Zimmerwechsel und am Abend das Schul- 
   zimmer aufräumen. Am Ende der letzten Unterrichtsstunde muss 
   aufgestuhlt werden. Vor den Ferien sind die Schul- und  
   Vorbereitungszimmer aufzuräumen. Am Schuljahresende sind 
   auf Fensterbank, Pulten und im Korridor deponierte Materialien 
   wegzuräumen. 
 
Aufenthalt  Vor und nach dem Unterricht halten sich die SchülerInnen im 
ausserhalb der Freien auf. (Ausnahmeregelungen können getroffen werden). 
Unterrichtszeit Während Zwischenstunden begeben sich die SchülerInnen ins 
   Freie oder halten sich in einem von der Lehrerschaft zugewiesenen 
   Zimmer auf. Der allgemeine Schulbetrieb darf nicht gestört  
   werden. Die Schulräume dürfen von den SchülerInnen mit  
   Zustimmung der Lehrerschaft betreten werden. 
 
Pause   Während der von der Lehrerschaft überwachten Pausen halten 
   sich die SchülerInnen grundsätzlich ausserhalb des Schulgebäudes 
   auf. Das Schulareal darf während der Pausen nur mit Zustimmung  
   der LehrerInnen verlassen werden. 
 
Lärm   Im Schulhaus ist jeder übermässige Lärm zu vermeiden. 
 
Schutz der Böden Die SchülerInnen tragen in den Klassenzimmern Hausschuhe. 
   Die Turnhalle darf nur mit geeigneten Turnschuhen betreten 
   werden. 
 
Rauchverbot  In allen Schulhäusern besteht absolutes Rauchverbot. 
 
Turnhallenordnung Die Turnhallenordnung ist Bestandteil der Hausordnung. 

Für die Turnhallen und Sportplätze gelten noch separate 
Ordnungen. 

 
Die Schulleitung 
 


